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Zitat von Gymshark

Dass einen ein regelmäßig problematisches Schülerverhalten nervt, ist völlig klar und
würde jedem so gehen. In dem Fall ist es wichtig, im Vorfeld zu überlegen, wann du wie
reagierst und das konsequent und transparent umsetzt, idealerweise noch
protokollierst. Wenn möglich, sollte auf emotionale Reaktionen deinerseits verzichtet
werden, da das schnell nach hinten los geht, wenn der Schüler Eltern hat, die dann
doch etwas genauer hinschauen. Im vorliegenden Fall würde ich der Mehrheit Recht
geben: Mit Bescheinigung normales Nachschreiben, ohne Bescheinigung Schreiben in
der Restzeit. Jetzt muss ihr ein regulärer Nachschreibtermin angeboten werden.

Deine Schüler sind nicht mehr schulpflichtig, oder? Wenn nein, dann werden sie nach
wiederholter Unterrichtsstörung rausgeschmissen. Du machst dir eine kleine
Bemerkung und weiter geht's. Mehrere Striche oder was auch immer ziehen dann die
Mitarbeitsnote nach unten und wenn da eh schon wenig kommt, wird aus der 4 schnell
eine 5 oder 6."Ich will aber Fachhochschulreife." ??? "Hausaufgaben machen, im
Unterricht mitmachen, nicht stören, Klausuren gut schreiben = Fachhochschulreife."

Mit dem "auf emotionale Reaktionen verzichten" hast du indes recht - und das ist tatsächlich
unsouverän gewesen. Aber ja, ich war gestresst, aber ja, ich war völlig übermüdet und
halbkrank in der Schule aufgelaufen letzten Mittwoch (weil 2 Klassenarbeiten zu schreiben
waren) und ja, das führte dazu, dass ich neben dem sachlichen Verweis aus dem Unterricht die
Lernerin auch noch bloßstellte. Nur nochmal: Sie kommt selten und sie ist schlecht und sie stört
öfter. Genau das habe ich auch der Schulsozialarbeiterin auf Rückfrage erklärt. Die meinte
dann, wir sollten ein Gespräch gemeinsam führen nach dem Unterricht. Und da habe ich dann
sachlich gesagt, dass ich dafür keine Notwendigkeit sehe, die Lernerin solle mir die
Entschuldigung nachreichen und dann würde ich das prüfen, ein Gespräch bräuchte es dafür
erstmal nicht. Wenn das dann mangelnde Wertschätzung sein soll, o.k.
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